
Zur Verletzung rechtlichen Gehörs durch nicht ordnungsgemäße Einbeziehung dem Urteil zugrundegelegter  
anderweitiger Entscheidungen.

(Amtlicher Leitsatz)

13 LA 16/14

Oberverwaltungsgericht Lüneburg

Beschluss vom 08.07.2014

T e n o r

Der Antrag der Kläger auf Zulassung der Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Braunschweig - 
8. Kammer (Einzelrichterin) - vom 29. November 2013 wird abgelehnt.

Die Kläger tragen die Kosten des Zulassungsverfahrens zu je einem Sechstel.

Gerichtskosten werden nicht erhoben.

G r ü n d e

Der Antrag der Kläger auf Zulassung der Berufung hat keinen Erfolg.

Nach  §  78  Abs.  3  AsylVfG ist  in  asylrechtlichen  Streitigkeiten  die  Berufung  nur  zuzulassen,  wenn  die 

Rechtssache  grundsätzliche  Bedeutung hat,  das  Urteil  von einer  Entscheidung der  in  §  78  Abs.  3  Nr.  2 

AsylVfG aufgeführten  Gerichte  abweicht  und  auf  dieser  Abweichung  beruht  oder  ein  in  §  138  VwGO 

bezeichneter Verfahrensmangel geltend gemacht wird und vorliegt. Nach § 78 Abs. 4 Satz 4 AsylVfG sind in  

dem Zulassungsantrag die Gründe, aus denen die Berufung zuzulassen ist, darzulegen. Die Darlegung erfor-

dert qualifizierte, ins Einzelne gehende, fallbezogene und aus sich heraus verständliche, auf den jeweiligen 

Zulassungsgrund bezogene und geordnete Ausführungen, die sich mit der angefochtenen Entscheidung auf der 

Grundlage einer eigenständigen Sichtung und Durchdringung des Prozessstoffes auseinandersetzen.

Die Kläger  machen einen  Verstoß  gegen das  Gebot  der  Gewährung rechtlichen  Gehörs  und damit  einen 

Verfahrensfehler im Sinne des § 78 Abs. 3 Nr. 3 AsylVfG i.V.m. § 138 Nr. 3 VwGO geltend. Mit dieser Rüge 

können sie eine Zulassung der Berufung indes letztlich nicht erreichen.

Art.  103 Abs.  1  GG gebietet,  dass  ein  Urteil  nur  auf  solche  Tatsachen und Beweismittel  (einschließlich  

Presseberichte und Behördenauskünfte) gestützt werden darf, zu denen sich die Beteiligten äußern konnten.  

Die Verpflichtung zur sach- und zweckgerichteten Gehörsgewährung kann insbesondere nicht mit der Erwä-

gung bestritten werden, das Urteil beruhe auf einer wertenden Erkenntnis und auf einer Überzeugungsbildung, 

die keines Nachweises und keiner weiteren Darlegung bedürfe; denn nur bei Offenlegung der Erkenntnis -

quellen über die der Entscheidungsfindung zugrunde gelegten tatsächlichen Umstände wird den Beteiligten 
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eine effektive Prozessführung ermöglicht und die Gelegenheit eröffnet,  durch Vortrag und Anträge auf die 

Zusammensetzung des Quellenmaterials Einfluss zu nehmen. Hieraus folgt im gerichtlichen Asylverfahren 

grundsätzlich die Pflicht des Gerichts, die Erkenntnismittel, auf die es seine Entscheidung zu stützen beab-

sichtigt,  in einer Weise zu bezeichnen und in das Verfahren einzuführen,  die es den Verfahrensbeteiligten 

ermöglicht, diese zur Kenntnis zu nehmen und sich zu ihnen zu äußern. Lediglich auf offenkundige Tatsachen,  

die allen Beteiligten gegenwärtig sind und von denen sie wissen, dass sie für die Entscheidung erheblich sein  

können, darf die Entscheidung auch ohne ausdrücklichen Hinweis gestützt werden. Für eine Einführung in das  

Verfahren reicht  es  dabei  grundsätzlich aus,  dass  das  Gericht  den Beteiligten eine Liste  der  betreffenden  

Erkenntnismittel übersendet (vgl. Berlit in GK-AsylVfG, § 78, Rdnrn. 322 f., 329, 332, Loseblatt, Stand: April  

1998; m. zahlr. Nachw. aus der Rechtspr.). Darüber hinaus ist es zulässig, Erkenntnismittel in der Weise in das 

gerichtliche Verfahren einzuführen, dass die vom Gericht geführte Erkenntnismittelliste auf einer allgemein 

zugänglichen, den Beteiligten bekannten Internetseite veröffentlicht wird und denjenigen, die nicht über einen  

Internetzugang verfügen bzw. diesen nicht nutzen wollen, die Liste auf Anforderung gesondert zugeleitet und 

gleichzeitig angegeben wird, dass und wie die darin aufgeführten Erkenntnismittel beim Gericht eingesehen 

werden können (vgl. Senatsbeschl. v. 11. Dezember 2012 - 13 LA 184/12 -; v. 18. Mai 2011 - 13 LA 212/12 -;  

Beschl.  des  8.  Senats  des  Nds.  OVG v.  26.  Oktober  2004 -  8  LA 146/04 -,  NVwZ 2005,  605).  Zu den 

ordnungsgemäß in das Verfahren einzuführenden Erkenntnismittel sind auch andere Gerichtsentscheidungen 

zu rechnen, sofern sie nicht allein wegen ihrer rechtlichen Schlussfolgerungen, sondern (auch) im Hinblick auf 

ihre tatsächlichen Feststellungen zur Begründung herangezogen werden (vgl. BVerwG, Urt. v. 8. Februar 1983 

- 9 C 847.82 -, juris, Rdnr. 8; Marx, AsylVfG, 7. Aufl. 2009, § 78, Rdnr. 729).

Im vorliegenden Fall sind das in den Entscheidungsgründen der angefochtenen Entscheidung zitierte Urteil  

des BayVGH vom 17. April 2012 - 11 B 11.30469 - sowie die Senatsbeschlüsse vom 16. Januar 2007 - 13 LA 

67/06 -, vom 26. Februar 2009 - 13 LA 175/08 - und vom 23. Juni 2011 - 13 LA 16/10 - vom Verwaltungs-

gericht  nicht  in  das  Verfahren  eingeführt  worden.  Sie  sind  weder  in  die  übersandte  Erkenntnismittelliste 

aufgenommen noch auf andere Weise zum Gegenstand der mündlichen Verhandlung gemacht worden. Das ist  

im Ergebnis jedoch unschädlich und begründet keinen Verstoß gegen das Gebot der Gewährung rechtlichen 

Gehörs. Aus dem Begriff des rechtlichen Gehörs selbst folgt, dass Gehör grundsätzlich nur zu entscheidungs-

erheblichem Tatsachenstoff zu gewähren ist. Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs rechtfertigt die Zulassung 

daher nicht, wenn - nach Maßgabe der Rechtsmeinung des erkennenden Ausgangsgerichts - auszuschließen 

ist, dass bei ausreichender Gewährung rechtlichen Gehörs eine den Klägern günstigere Entscheidung ergangen 

wäre (vgl. Berlit, a.a.O., Rdnr. 272 m.w.N.). Daraus ergibt sich, dass gegen sämtliche selbständig tragenden 

Begründungen  der  angefochtenen  Entscheidung  Zulassungsgründe  im  Sinne  des  §  78  Abs.  3  AsylVfG 

dargelegt worden sein und vorliegen müssen (vgl. Marx, a.a.O., Rdnrn. 411 ff. m.w.N.). Dies ist vorliegend 

jedoch nicht der Fall.
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Das Verwaltungsgericht hat in zulässiger Anwendung des § 77 Abs. 2 AsylVfG von einer weiteren Darstellung 

der Entscheidungsgründe abgesehen und auf die Begründung der angefochtenen Bescheide des Bundesamtes 

vom 4.  Juli  2013 verwiesen.  Mit diesen Bescheiden wurden die Asylanträge der Kläger als offensichtlich 

unbegründet abgelehnt und es wurde festgestellt, dass die Voraussetzungen für die Zuerkennung der Flücht-

lingseigenschaft offensichtlich nicht vorliegen. Zur Begründung wurde auf die widersprüchliche und damit  

unglaubhafte Darstellung des Verfolgungsschicksals durch die Kläger zu 1) und zu 2) hingewiesen. Diese 

Ausführungen hat sich das Verwaltungsgericht durch die Bezugnahme in vollem Umfang zu Eigen gemacht.  

Das wird auch durch die Formulierung auf S. 9 des Urteilsabdrucks deutlich, mit der das Verwaltungsgericht  

auf die klägerischen Angaben „- deren Richtigkeit einmal unterstellt -“ eingeht. Die nicht in das Verfahren 

einbezogenen Erkenntnismittel verwendet das Verwaltungsgericht demgegenüber lediglich zur Stützung seiner 

Annahme der Existenz einer inländischen Fluchtalternative. Diese Annahme ist jedoch nachrangig gegenüber 

der durch die Bezugnahme auf die angefochtenen Bescheide zum Ausdruck gebrachten Hauptbegründung der 

Unglaubhaftigkeit des klägerischen Vortrags zu dem erlittenen Verfolgungsschicksal. Ist bereits dieser Vortrag 

unglaubhaft, so bedarf es zur Abweisung der Klage nicht des Bestehens einer inländischen Fluchtalternative.  

Die  nicht  eingeführten Erkenntnismittel  stützen mithin  lediglich  eine  -  wenn auch umfangreiche -  Hilfs -

begründung. Die Hauptbegründung haben die Kläger hingegen mit Zulassungsgründen nicht angegriffen. Der 

Rüge der Verletzung rechtlichen Gehörs ausschließlich hinsichtlich der Hilfsbegründung kann dem Zulas-

sungsantrag jedoch nicht zum Erfolg verhelfen.

Die  Kostenentscheidung  beruht  auf  den  §§  154  Abs.  2,  159  Satz  1  VwGO i.V.m.  §  100  Abs.  1  ZPO.  

Gerichtskosten werden gemäß § 83b AsylVfG nicht erhoben.

Dieser Beschluss ist unanfechtbar (§ 80 AsylVfG).
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